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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. ZPO: keine Zurückverweisung an Schiedsgericht bei schwerwiegenden Ver-

fahrensfehlern 
Beschluss vom 18.12.2025, Az: I ZB 42/25  

2. MarkenG, RL 89/104/EWG: rechtserhaltende Benutzung einer Marke 
Beschluss vom 20.11.2025, Az: I ZB 30/25  

3. BGB, GG: identifizierende Berichterstattung über frühere Verurteilung 
Urteil vom 16.12.2025, Az: VI ZR 142/24  

4. InsO: notwendige Feststellungen zur Aussicht auf Restschuldbefreiung 
Beschluss vom 13.11.2025, Az: IX ZB 21/25  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. ZPO: keine Zurückverweisung an Schiedsgericht bei schwerwiegenden Verfah-

rensfehlern 
Beschluss vom 18.12.2025, Az: I ZB 42/25 
a) Gegen eine Entscheidung, mit der das staatliche Gericht die Sache gemäß § 1059 
Abs. 4 ZPO unter Aufhebung des Schiedsspruchs an das Schiedsgericht zurückver-
weist, ist die Rechtsbeschwerde gemäß § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 , § 1065 Abs. 1 Satz 
1 , § 1062 Abs. 1 Nr. 4 Fall 1 ZPO statthaft. 
 
b) Nicht jede Verletzung des Art. 103 Abs. 1 GG steht einer Zurückverweisung an das 
Schiedsgericht nach § 1059 Abs. 4 ZPO entgegen. Als Ergebnis einer typisierten Er-
messensausübung im Rahmen der Entscheidung nach § 1059 Abs. 4 ZPO scheidet eine 
Zurückverweisung aber jedenfalls bei schwerwiegenden Verfahrensfehlern, insbeson-
dere bei einer augenfälligen, gravierenden Verletzung des rechtlichen Gehörs einer 
Partei aus (Fortführung von BGH, Beschluss vom 7. Juni 2018 - I ZB 70/17 , 
SchiedsVZ 2018, 318 [juris Rn. 26]; Beschluss vom 18. Juli 2019 - I ZB 90/18 , 
SchiedsVZ 2020, 46 [juris Rn. 46]; Beschluss vom 9. Dezember 2021 - I ZB 21/21 , 
SchiedsVZ 2022, 228 [juris Rn. 84]). 
 
c) Die Entscheidung nach § 1059 Abs. 4 ZPO ist keine bloße Folgeentscheidung, die 
den Wert des Aufhebungsverfahrens nicht erhöht. Ihr Wert bemisst sich auf ein Fünf-
tel des Hauptsachewerts. 
  
 

  

2. MarkenG, RL 89/104/EWG: rechtserhaltende Benutzung einer Marke 
Beschluss vom 20.11.2025, Az: I ZB 30/25 
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a) Das der Regelung des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aF zugrunde liegende Prinzip 
der "wandernden Benutzungsfrist" steht mit der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und der 
Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Marke in Einklang. 
 
b) Eine Marke wird rechtserhaltend benutzt, wenn die angesprochenen Verkehrskreise 
die Ware, für die die Marke tatsächlich benutzt wird, mit der Ware gleichsetzen, für 
die die Marke Schutz beansprucht. Ist die ältere Marke für Arzneimittel geschützt, 
kann für die Definition dieses Begriffs auf die Vorschriften der Richtlinie 2001/83/EG 
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel und des Arzneimit-
telgesetzes zurückgegriffen werden. 
 
c) Die Fallgruppe der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn aufgrund einer selbstän-
digen kennzeichnenden Stellung der älteren Marke in der jüngeren ist nicht auf den 
Fall der Identität der Waren beschränkt, für die die einander gegenüberstehenden Zei-
chen Schutz genießen, sondern kommt auch in Betracht, wenn diese Waren einander 
nur ähnlich sind. 
  
 

  

3. BGB, GG: identifizierende Berichterstattung über frühere Verurteilung 
Urteil vom 16.12.2025, Az: VI ZR 142/24 
Zur Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen einerseits und der 
Meinungs- und Medienfreiheit andererseits bei einer identifizierenden Presseberichter-
stattung über eine bereits einige Zeit zurückliegende strafrechtliche Verurteilung. 
 

  

4. InsO: notwendige Feststellungen zur Aussicht auf Restschuldbefreiung 
Beschluss vom 13.11.2025, Az: IX ZB 21/25 
a) Ist nicht bereits aufgrund der absoluten Höhe der Verbindlichkeit die Restschuldbe-
freiung offensichtlich nicht erreichbar, muss der Tatrichter prüfen, ob aufgrund der tat-
sächlichen Umstände für den Schuldner ernsthafte Aussichten bestehen, das Ziel der 
Restschuldbefreiung zu erreichen. Hierbei ist insbesondere in den Blick zu nehmen, ob 
der Schuldner die von einer Restschuldbefreiung ausgenommenen Forderungen dann 
in einem angemessenen zeitlichen Rahmen begleichen kann, wenn er von seinen übri-
gen Verbindlichkeiten befreit wird. 
 
b) Den Schuldner trifft die Feststellungslast, dass ernsthafte Aussichten bestehen, das 
Ziel der Restschuldbefreiung auch hinsichtlich der von der Restschuldbefreiung ausge-
nommenen Verbindlichkeiten zu erreichen. 
  
  

 

 


